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Nr. Bewerber-/ Bieterfrage Antwort

00 Hinweise der ASG Spremberg GmbH vom 09.02.2024 Im Dezember 2023 hatte die ASG Spremberg GmbH das Wettbewerbsver-

fahren Biogasveräußerung gestartet. Dabei ging sie zuletzt von einem Lie-

ferbeginn am 01.05.2024 aus. 

Nun hat sie erfahren, dass die Herstellung des Anschlusses sich noch ver-

zögert. Neuer voraussichtlicher Lieferbeginn (Aufnahme des Regelbetriebs 

der BGEA) ist der 01.12.2024. Es wird an einer Straffung gearbeitet, sodass 

die Lieferung gegebenenfalls auch mehrere Wochen früher beginnen 

könnte. 

Für das Wettbewerbsverfahren Biogasveräußerung bedeutet dies Folgen-

des: 

1. Das Wettbewerbsverfahren wird fortgesetzt. 
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Interessenten, die sich bereits bei der ASG Spremberg GmbH für das Ver-

fahren gemeldet haben, werden gebeten mitzuteilen, ob die Abnahme des 

Biogases für sie auch bei einem Lieferbeginn (erst) zum 01.12.2024 von 

Interesse ist. 

2. Die Möglichkeit zur Interessenbekundung wird erneut eröffnet.  

Die ASG Spremberg GmbH gibt – da sie den Lieferbeginn neu mitteilt – 

Interessenten erneut Gelegenheit, ihr Interesse am Kauf des Biogases zu 

bekunden. Die Frist zur Interessensbekundung wird wiedereröffnet und läuft 

neu bis zum 23.02.2024. 

Interessenten haben die Möglichkeit, auf Basis der aktualisiert bereitgestell-

ten Verfahrensunterlagen und unter Verwendung des darin enthaltenen 

Formblattes ihr Interesse am Erwerb von Biogas zu bekunden. 

Interessenten, die bereits eine Interessenbekundung eingereicht haben, 

müssen diese nicht erneuern. Sie werden lediglich gebeten mitzuteilen, ob 

sie angesichts des neuen Lieferbeginns weiter Interesse haben. 

01 

Hinweise ASG Spremberg GmbH an die Interessenten Angesichts der bisher eingegangen Fragen insbesondere zur Qualität 

des Biogases wird Folgendes klargestellt: 

1. Im ersten Verfahrensschritt sind noch keine Angebote einzureichen, 

sondern lediglich Interessenbekundungen.  
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2. Die ASG hat das Biogas bzw. Biomethan nach dem SURE-System zer-

tifizieren lassen. Das SURE-Zertifikats wurde den Interessenten zur Ver-

fügung gestellt.  

Zur Eignung des Biogases zum THG-Quotenhandel / zur Treibhausgas-

minderung: 

Der SURE-Zertifizierer stellte klar, dass das SURE-Zertifikat nicht für die 

Nutzung im THG-Quotenhandel geeignet sei, keine Auskunft über den 

THG-Wert in Bezug auf den THG-Quotenhandel gibt und dass dafür eine 

zusätzliche REDcert-EU-Zertifizierung notwendig wäre. Außerhalb des 

Zertifizierungsprozesses stufte der SURE-Zertifizierer das bei der Ab-

wasserbehandlung erzeugte Biogas als grundsätzlich geeignet für die 

Herstellung von fortschrittlichem Biokraftstoff im Sinne des THG-Quoten-

handels ein. Jeder Kaufinteressent / der künftige Käufer des Biogases 

kann zum angebotenen Biogas eigenständig und auf seine Kosten die 

Treibhausgasminderung ermitteln und das Biogas REDcert-zertifizieren 

lassen. Die ASG wird ihm und von ihm beauftragten Dritten dafür soweit 

erforderlich Zugang zu den Anlagen gewähren und ggf. erforderliche Un-

terlagen bzgl. der Anlage zur Verfügung stellen. 

Zur Umsetzung dieser Informationen durch potentielle Interessenten 

wird die Frist zur Interessenbekundung auf den 02.02.2024 verlän-

gert. Interessenten dürfen bereits eingereichte Interessenbekundungen 

bis zum Ablauf dieser Frist abändern, falls sie dies wünschen. Andern-

falls wird die ASG die bereits vorliegenden Interessenbekundungen un-

verändert im weiteren Verfahren berücksichtigen. Die Treibhausgasmin-
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derung wird dabei ebenfalls vom Zertifizierer kalkuliert. Der Zertifizie-

rungsprozess ist noch nicht formell abgeschlossen, sodass zur Qualität 

des zu veräußernden Biogases noch keine detaillierten Aussagen ge-

troffen werden können. Die ASG wird die Informationen zur Biogasqua-

lität nachreichen, sobald ihr diese vorliegen. 

3. Die Interessenten werden gebeten, in ihren Interessenbekundungen 

möglichst die gewünschte bzw. benötigte Biogasqualität und den vorge-

sehenen Verwendungszweck anzugeben. damit die ASG so bald wie 

mögliche entsprechende Informationen liefern kann. Bitte geben Sie 

auch an, ob bei Nichtvorliegen der entsprechenden Biogasqualität den-

noch ein Interesse an der Abnahme des Biogases besteht (ggf. mit ent-

sprechenden Auswirkungen auf den Preis).  

02 Frage: 

Start Date? 

Antwort: 

Die Lieferung beginnt mit der tatsächlichen dauerhaften Möglichkeit der Ein-

speisung des in der Biogasanlage erzeugten Biogases in das Netz des An-

schlussnetzbetreibers über die Biogaseinspeiseanlage BGEA (Aufnahme 

des Regelbetriebs der BGEA). Der Beginn der Lieferung wird momentan für 

den 01.12.202401.05.2024 erwartet. Sollte sich der erwartete Start ver-

schieben, wird die ASG die Interessenten unverzüglich informieren.  
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03 Frage: 

Feedstock? 

Antwort: 

Anaerobe Behandlung von Papierabwasser 

04 Frage: 

Carbon Intensity (gCO2/MJ)? 

Antwort: 

Ca. 10g CO2 eq/MJ gemäß der erwarteten SURE-Zertifizierung. Aktuell 

noch keine Aussage möglich, siehe Hinweis 01. 

Wir können aktuell nicht beurteilen, ob dieser Wert in einer REDcert-EU-

Zertifizierung für den THG-Quotenhandel identisch wäre. 

05 Frage: 

Delivery Point? THE? Nabisy? 

Antwort: 

Der Übergabepunkt für das Biogas/Biomethan ist der in Anlage 3 des Bio-

gasliefervertrags näher beschriebene Verknüpfungspunkt zwischen der Bi-

ogasanlage (BGAA) des Lieferanten und der BGEA des Anschlussnetzbe-

treibers. Der Übergabepunkt liegt an der Eigentumsgrenze zum Netzan-

schluss des Anschlussnetzbetreibers. Der Kunde ist für die Einspeisung und 

Netznutzung verantwortlich. 

THE: Nein. 
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Die Art der Nachweiserbringung wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt 

gegeben. Zur Nachweiserbringung vgl. Ziffer 8.2 des Entwurfs des Biogas-

liefervertrages in Anlage 1. Der Lieferant übernimmt die Zertifizierung und 

stellt erforderliche Nachweise über ein geeignetes Register zur Verfügung. 

06 Frage: 

Um welche Qualität handelt es sich? Kraftstoff Gas oder EEG 

(welches EEG)? 

Antwort: 

Siehe Hinweis 01. Aktuell noch keine Aussage möglich. 

Der Abschluss der SURE-Zertifizierung für die Nutzung des Biogases im 

Rahmen des EEG wird in Kürze erwartet.  

Eine Nutzung des Biogases als fortschrittlicher Biokraftstoff im Rahmen des 

THG-Quotenhandels ist nach Einschätzung des SURE-Zertifizierers prinzi-

piell ebenfalls möglich. Eine entsprechende REDcert-EU-Zertifizierung liegt 

jedoch noch nicht vor und wurde auch nicht angestoßen. Der Bieter kann 

eine entsprechende Zertifizierung auf seine Kosten veranlassen.  

07 Frage: 

Welche CO2 Bilanz weist das Biomethan auf? 

Antwort: 

Siehe Antwort 04. Aktuell noch keine Aussage möglich, siehe Hinweis 01. 

08 Frage: Antwort: 
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Ab wann ist mit der Einspeisung zu rechnen? Ab wann wäre der 

Lieferstart? 

Die Lieferung beginnt mit der tatsächlichen dauerhaften Möglichkeit der Ein-

speisung des in der Biogasanlage erzeugten Biogases in das Netz des An-

schlussnetzbetreibers über die Biogaseinspeiseanlage BGEA (Aufnahme 

des Regelbetriebs der BGEA). Der Beginn der Lieferung wird momentan für 

den 01.12.202401.05.2024 erwartet. Sollte sich der erwartete Start ver-

schieben, wird die ASG die Interessenten unverzüglich informieren.  

09 Frage: 

Für welche Lieferperiode möchten Sie eine Preisindikation ha-

ben? 

Antwort: 

Mindestens 3 Jahre (Festlaufzeit) ab Aufnahme Regelbetrieb (gemäß Be-

stätigung des Netzbetreibers), also voraussichtlich ab 

01.12.202401.05.2024, vgl. Antworten 05 und 07. 

10 Frage: 

Welche Qualität wird das Biomethan haben? 

Antwort: 

Siehe Antwort 04. Aktuell noch keine Aussage möglich, siehe Hinweis 01. 

11 Frage: 

Ist es fortschrittlicher Kraftstoff? Welchen THG-Wert erwarten 

Sie? 

Antwort: 

Nach Einschätzung des SURE-Zertifizierers ist das bei der Abwasserbe-

handlung erzeugte Biogas grundsätzlich für die Herstellung von fortschrittli-

chem Biokraftstoff im Sinne des THG-Quotenhandels geeignet. Eine ent-

sprechende REDcert-EU-Zertifizierung liegt jedoch noch nicht vor und 

wurde auch nicht angestoßen. Der Bieter kann eine entsprechende Zertifi-

zierung auf seine Kosten veranlassen. Aktuell noch keine Aussage möglich, 
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Zum THG-Wert siehe Hinweise 01 und 04. 

Hinweis: Die ab dem 20.12.2023 eingehenden Fragen werden gesammelt Anfang Januar 2024 beantwortet. 

12 

Hinweise ASG Spremberg GmbH an die Interessenten zum 

voraussichtlichem Beginn der Lieferung 

In Antwort 02, 08 und 09 wird der voraussichtliche Lieferbeginn korrigiert 

auf: 01.12.202401.05.2024. 

13 Frage: 

Darf auch ein Unternehmen aus der Schweiz am Verfahren teil-

nehmen? 

Antwort: 

Nein, nur in Deutschland oder der Europäischen Union ansässige Unter-

nehmen sind teilnahmeberechtigt.  

14 Frage: 

Ist die ASG bereit, im Falle des Vertragsschlusses mit einem 

durch einen Makler vermittelten Abnehmer an den Makler eine 

Verkäufer-Fee zu zahlen? 

Antwort: 

Nein. Die ASG wird in diesem Veräußerungsverfahren keinen Makler beauf-

tragen und auch keine Verkäufer-Fee an einen Makler zahlen. Interessen-

ten ist es unbenommen, sich im Verfahren durch einen Makler vertreten zu 

lassen. In diesem Fall tragen diese Unternehmen die Makler-Fee alleine. 

Wir weisen darauf hin, dass ein Makler in diesem Veräußerungsverfahren 

jeweils nur einen, aber nicht mehrere Interessenten in Verhandlungen mit 

der ASG vertreten darf, da andernfalls der Wettbewerb zwischen den Bie-

tern nicht gewährleistet ist.  
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15 Hinweis ASG Spremberg an die Interessenten Die Frist zur Interessenbekundung wird bis zum 23.02.202402.02.2024 

verlängert. Bitte beachten Sie die aktualisierte Bekanntmachung und 

Broschüre. 

16 Frage: 

Ein wichtiger Punkt ist für uns die Diskussion um die Liefer-/Ab-

nahmebedingungen. Gerne möchten wir uns mit Ihnen über den 

Vertragsentwurf zur Lieferung von Biomethan direkt austau-

schen. Besteht nach dem aktuellen Zeitrahmen im Vorfeld der Er-

örterungsgespräche bis zur Gebotsabgabe noch ausreichend 

Zeit die rechtlichen Detailfragen zu erörtern? 

Antwort: 

Das Wettbewerbsverfahren wurde so strukturiert, dass es ausreichend Ge-

legenheit für den Austausch auch zum Vertragsentwurf zur Lieferung von 

Biomethan gibt. Richtiger Zeitpunkt für diesen Austausch ist primär das Er-

örterungsgespräch. Damit Ihre etwaigen Anmerkungen und Änderungsvor-

schläge zum Vertragsentwurf effektiv im Erörterungsgespräch behandelt 

werden können, reichen Sie diese bitte möglichst im Vorfeld des Erörte-

rungsgesprächs ein. Bitte beziehen Sie sich dabei jeweils auf den konkreten 

Passus im Entwurf des Liefervertrages und fügen möglichst einen Vorschlag 

für einen geänderten Text bei. Bitte legen Sie zudem zu etwaigen Ände-

rungsvorschlägen im Erörterungsgespräch dar, wie sich diese auf den An-

gebotspreis auswirken. 

Nach den Erörterungsgesprächen wird die ASG den Entwurf des Lieferver-

trags überarbeiten, soweit sie Änderungsvorschläge übernehmen möchte, 

und den Bietern den Vertragsentwurf mit der Aufforderung zur Angebotsab-

gabe aktualisiert zur Verfügung stellen. 


